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Boso und Albinus eine gemeinsame Vorlage im päpstlichen Register
benutzt haben, die allerdings Holtzmann zufolge Boso genauer wie-
dergebe als sein jüngerer Kollege; ihm sei deshalb das größere Ver-
trauen zu schenken, während man bei Helmold gar nicht recht weiß,
wie er an seine – von den anderen beiden deutlich abweichende – Ver-
sion des Geschehens gekommen ist15. Neuere Forschungen zum
Werk des Albinus und zu seinem Verhältnis zum päpstlichen Liber
Censuum ergeben jedoch ein verändertes Bild, das die Prioritäten
ganz anders setzen läßt. Das Buch X der Digesta des Albinus, das den
Bericht über Sutri enthält, ist nämlich keineswegs von diesem Autor
neu verfaßt, sondern stellt lediglich eine Sammlung von Dokumenten
aus verschiedenen päpstlichen Archiven dar16. Die Zusammenstellung
erfolgte außerdem nicht, wie bislang angenommen, zwischen 1183
und 1189, sondern erst einige Jahre später, vielleicht sogar erst nach
dem Liber Censuum aus dem Jahr 1192, in dem der uns interessieren-
de Abschnitt ebenfalls enthalten ist17. Beide Sammlungen, die des Al-
binus und des Liber Censuum, haben, so folgt daraus, unabhängig
voneinander auf die päpstlichen Register zurückgegriffen, darunter
auch auf das Register Hadrians IV., und beide geben die Dokumente
durchweg in unveränderter Form wieder. Sie bilden deshalb übrigens
eine wesentliche Hilfe bei der Rekonstruktion der verlorenen Papst-
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